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Sachverhalt: 
  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat am 23.05.2024 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 29.1 mit der Gebietsbezeichnung „Feuerwehr“ beschlossen. Der 
Bebauungsplan Nr. 29.1 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. 
  
Das Planungsziel besteht darin, Planungsrecht für einen Neubau der örtlichen Feuerwehr 
sowie einen öffentlichen Parkplatz zu schaffen. 
  
Der Entwurf der Planung wurde vom 02.12.2024 bis zum 10.01.2025 veröffentlicht. Zeitgleich 
wurden die Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beteiligt. 
  
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft. Es ergaben sich folgende 
Anpassungen aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen: 

•           Erweiterung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Zufahrt“ bis an die 
Straße „Neue Reihe“  

•           Ergänzung der Begründung um Hinweise zum Gewässerschutz 
•           Ergänzung der Hinweise zur Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen für Fahr- 

und Parkflächen  
•           Ergänzung der Hinweise zur Errichtung einer Lichtsignalanlage 

  
Die Anpassungen bzw. Ergänzungen resultieren aus den eingegangenen Stellungnahmen 
(Landkreis Nordwestmecklenburg) im Rahmen der förmlichen Beteiligung. 
  
Im Nachgang der Beteiligung erfolgten Abstimmungen zwischen der unteren 
Immissionsschutzbehörde und dem für den Schallschutz beauftragten Ingenieurbüro. Die 
Alarmausfahrt der Feuerwehr soll demnach mit einer Lichtsignalanlage errichtet werden. Die 
Maßnahme gewährleistet, dass es im Fall eines Einsatzes zu keinen schädlichen 
Geräuschimmissionen der Einsatzfahrzeuge im Sinne der TA Lärm kommen wird.  
  
Aus den Anpassungen resultieren keine erstmaligen oder stärkeren Berührungen von 
Belangen, sodass eine erneute Veröffentlichung nicht erforderlich wird. 
  
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB in die Abwägung 
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eingestellt und gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Nach Durchführung 
der Abwägung liegen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen vor, um den 
Bebauungsplan Nr. 29.1 als Satzung zu beschließen. 
  
  
  
  
 

Beschlussvorschlag: 
  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, 
  
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat die während der Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft: s. Anlage "Abwägung 
B29.1 Kalkhorst". Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen. 

3. Die Gemeindevertretung beschließt den Bebauungsplan Nr. 29.1 „Feuerwehr Kalkhorst“, 
bestehend aus dem Teil A (Planzeichnung), dem Teil B (Text) sowie den örtlichen 
Bauvorschriften, gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 13a BauGB als Satzung. Die 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 29.1 wird gebilligt. 

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung ortsüblich bekannt zu machen. 
  
  
  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
  
  
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
  durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 4/51101/56255000 
  durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
  
  über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
  unvorhergesehen und 
  unabweisbar und  

  
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
  
  

Deckung gesichert durch 
  Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
  
  Keine finanziellen Auswirkungen. 

  

 

Anlage/n: 
1 Übersichtsplan Abwägungs-+ Satzungsbeschluss_B29.1 Klakhorst öffentlich 

 
2 Kalkhorst B-Plan Nr. 29.1 - Beschluss 10 4 25-Plan 1_750 öffentlich 

 
3 Begründ_Beschluss_B29.1_Kalkhorst öffentlich 

 
4 Abwägung B29.1 Kalkhorst öffentlich 
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Anlage: Übersichtsplan 

 
Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2024 

 

Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 29.1 
der Gemeinde Kalkhorst 
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SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST
über den Bebauungsplan Nr. 29.1 "Feuerwehr Kalkhorst"
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Planzeichenerklärung
Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I  S. 1802).

1. Festsetzungen
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl

Oberkante in m als Höchstmaß                    
   

Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise

           Baugrenze

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf - Feuerwehr

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

                         Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Parkplätze, öffentlich

Zufahrt, öffentlich

Einfahrt / Ausfahrt

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

Erhalt von Bäumen

Sonstige Planzeichen
                   

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr. 29.1 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Anlieger und
der Ver- und Entsorger zu belastende Flächen

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene Gebäude   
                        
                        vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

vorhandene Geländehöhen in m ü. HN

Bemaßung in m

Bäume außerhalb des Geltungsbereiches mit Darstellung des
Stamm- und Kronendurchmessers

Umgrenzung der Flächen die von der Bebauung freizuhalten
sind - Wurzelschutzbereich (Kronendurchmesser + 1,50 m)

Gebäude, künftig fortfallend

geschützte Bäume, künftig fortfallend

3. Nachrichtliche Übernahme

Einzelbäume, geschützt gemäß § 18 NatSchAG M-V,
künftig fortfallend

Einzelbäume, geschützt gemäß Baumschutzsatzung der Gemeinde
Boltenhagen, künftig fortfallend

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereiche III - V

Ein- und Ausfahrtsbereich für Persolnal & Besucher der Feuerwehr

Ein- und Ausfahrtsbereich für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr

       
                         

3. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Flächen für die Wasserwirtschaft

Schutzgebiet für Oberflächengewässer, Trinkwasserschutzzone III
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Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 29.1 
„Feuerwehr“ 

 

2 

Begründung 

 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 
 
Gemäß § 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
das Ziel verbunden, in der Gemeinde die nachhaltige städtebauliche Ordnung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat am 23.05.2024 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 29.1 mit der Gebietsbezeichnung „Feuerwehr“ beschlossen. 
Das Planungsziel besteht darin, Planungsrecht für einen Neubau der örtlichen Feuer-
wehr sowie einen öffentlichen Parkplatz zu schaffen. 
 
Die örtliche Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst verfügt an ihrem bisherigen Standort 
nicht mehr über genügend Flächen, um einen zeitgemäßen Betriebsablauf zu gewähr-
leisten. Unter anderem durch die Anschaffung von neuen Gerätschaften ergibt sich ein 
erhöhter Bedarf an Räumlichkeiten. 
 
Die Gemeindevertretung hat am 08.04.2021 einen Brandschutzbedarfsplan für das 
Gemeindegebiet beschlossen. Dort wird Folgendes ausgeführt: 
 

„Der bauliche Zustand der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr Kalkhorst ent-
spricht nicht den Vorgaben der DIN 14092 (Feuerwehrhäuser) und somit nicht den 
Forderungen der Hanseatischen-Feuerwehrunfallkasse-Nord (HFUK). Aus diesem 
Grund müssen die vorhandenen Gerätehäuser entsprechend der einschlägigen 
Vorschriften ertüchtigt werden bzw. sind Neubauten anzustreben.“ 

 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplanes dazu 
entschlossen, einen Neubau für die örtliche Feuerwehr im Hauptort Kalkhorst zu er-
richten. Hierzu wurden verschiedene Standortalternativen geprüft. Die Prüfung der 
Standortalternativen wird unter 2.1 erläutert. 
 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Küstenlinie (Lübecker Bucht) zwischen der Hansestadt Lübeck im 
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nächstgelegenen Städte sind 
Dassow, Grevesmühlen und Klütz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klütz und 
weiteren Gemeinden den Klützer Winkel. Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 
ca. 5 190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Küste zur Ostsee. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29.1 mit einer Größe von ca. 0,6 ha 
liegt im Südwesten von Kalkhorst, nördlich der „Friedensstraße“ (L 01). Das Plangebiet 
umfasst die Flurstücke 23/1, 184/3 (teilw.), 208 und 284 (teilw.) der Flur 2, Gemarkung 
Kalkhorst. 
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Der räumliche Geltungsbereich wird im Norden und im Osten durch gewerbliche Nut-
zungen, im Süden durch eine Baumreihe sowie im Westen durch Grünstrukturen be-
grenzt. 
 

 
Luftbild des Plangebietes in Kalkhorst, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 
 
1.3 Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan Nr. 29.1 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt. Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB erfolgt das beschleunigte Verfahren nach den 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB. Von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB wird abgese-
hen. 
Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren liegen vor, da es 
sich bei der vorliegenden Planung um Maßnahmen der Innenentwicklung und Wie-
dernutzbarmachung von brachgefallenen Flächen im Siedlungsbereich handelt. Wei-
terhin werden mit der Planung keine Vorhaben vorbereitet, die eine UVPG-Prüfung 
erfordern, bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter und bestehen keine Anhaltspunkte 
zur Beachtung von Pflichten nach § 50 BImSchG. Insgesamt liegen also die Voraus-
setzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB vor. 
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Die Gemeinde Kalkhorst verfolgte bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 29 „Gewerbe-
gebiet Kalkhorst“ das Ziel, ein Gewerbegebiet auszuweisen und Planungsrecht für ein 
Feuerwehrgerätehaus sowie einen öffentlichen Parkplatz zu schaffen. Mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 29 wurde in der Zeit vom 20.02.2023 bis zum 24.03.2024 eine frühzeitige 
Behördenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Erkenntnisse 
aus den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen zum Bebauungsplan Nr. 29 bereits 
eingegangenen Stellungnahmen fanden in dem Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 29.1 Berücksichtigung. 
 
Der Entwurf der Planung wurde vom 02.12.2024 bis zum 10.01.2025 veröffentlicht. 
Zeitgleich wurden die Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. In den eingegangenen Stellungnahmen wurden die folgenden we-
sentlichen Inhalte vorgebracht bzw. ergaben sich die folgenden Anpassungen auf-
grund der eingegangenen Stellungnahmen: 

- Erweiterung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Zufahrt“ bis an 
die Straße „Neue Reihe“  

- Ergänzung der Begründung um Hinweise zum Gewässerschutz 
- Ergänzung der Hinweise zur Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen für 

Fahr- und Parkflächen  
- Ergänzung der Hinweise zur Errichtung einer Lichtsignalanlage 

 
Die Anpassungen bzw. Ergänzungen resultieren aus den eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der förmlichen Beteiligung. Die Erweiterung der festgesetzten Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Zufahrt“ bis zur Straße „Neue Reihe“ dient 
der gesicherten Erschließung. Das betroffene Flurstück befindet sich im Eigentum der 
Gemeinde, somit sind keine weiteren Abstimmungen erforderlich. Die Ergänzung von 
Hinweisen zum Gewässerschutz in der Begründung beinhaltet allgemeine Hinweise 
und ruft keine inhaltlichen Änderungen der Planung hervor. Der ergänzte Hinweis von 
Abwasserbehandlungsanlagen wurde entsprechend der Stellungnahme der unteren 
Wasserbehörde in den Plan aufgenommen. Darüber hinaus wurde ein Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen, dass für die Alarmausfahrt der Feuerwehr eine Licht-
signalanlage zu errichten ist. Die Sicherung der Alarmausfahrt mit einer Lichtsignalan-
lage ist das Ergebnis von Abstimmungen der zuständigen Fachbehörde mit dem für 
den Schallschutz beauftragten Ingenieurbüro. Die Maßnahme gewährleistet, dass es 
im Fall eines Einsatzes zu keinen schädlichen Geräuschimmissionen der Einsatzfahr-
zeuge im Sinne der TA Lärm kommen wird. Die Errichtung einer Lichtsignalanlage 
wurde mit den Beteiligten abgestimmt. Für die Errichtung sind die erforderlichen Ge-
nehmigungen im Rahmen der Ausführungsplanung bei den zuständigen Fachbehör-
den einzuholen. Somit werden mit den Anpassungen keine Belange erstmalig oder 
stärker berührt. Eine erneute Veröffentlichung wird demnach nicht erforderlich. 
 
 
1.4 Planungsrecht, Flächennutzungsplanung und Raumordnung 
 
Flächennutzungsplanung 

Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (beste-
hend aus den Teilflächennutzungsplänen der ehemaligen Gemeinden Kalkhorst und 
Elmenhorst) in der Fassung der 9. Änderung aus dem Jahr 2018. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 29.1 wird im Flächennutzungsplan aktuell als gemischte 
Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) und gewerbliche 
Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) dargestellt. 
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Sowohl die Feuerwehr als auch der öffentliche Parkplatz stellen Nutzungen dar, die in 
allen Baugebieten (Dorfgebiet, Dörfliches Wohngebiet, Mischgebiet, Urbanes Gebiet, 
Kerngebiet, Gewerbegebiet und Industriegebiet), die aus den dargestellten Bauflächen 
entwickelt werden könnten, zulässig wären. Prinzipiell erachtet die Gemeinde daher 
das Entwicklungsgebot als gewahrt an. Zur expliziten Darstellung des planerischen 
Willen der Gemeinde wird jedoch in der parallel in Aufstellung befindlichen 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes ein Symbol für die Feuerwehr sowie für den Park-
platz ergänzt. 
 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst 

 
Planungsrecht 

Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.12.2023 
(BGBI. I S. 394),  

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert am 03.07.2023 (BGBI. I S. 
176),  

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert am 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),  

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert 
durch das Gesetzt vom 09.04.2024 (GVOBl. M-V S. 110) 
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sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze, Richtlinien, DIN-Normen und Regelwerke kön-
nen im Bauamt des Amtes Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale Topographische Karte Maßstab 1:10.000 vom 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/M-V 
2022, Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Schubert, Grevesmühlen, Stand 
20.04.2022, Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst i. d. F. der 9. Änderung 
sowie ein Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 2 in der Gemarkung Kalkhorst 
verwendet. 
 
Raumordnung 

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) werden 
für die Gemeinde folgende Festsetzungen getroffen: 
- Die Gemeinde liegt im Nahbereich des Grundzentrums Klütz und im Mittelbereich 

des Mittelzentrums Grevesmühlen. 
- Die Gemeinde Kalkhorst ist als „Ländlicher Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis“ 

ausgewiesen. Diese Räume sollen unter Nutzung ihrer hervorgehobenen Ent-
wicklungspotenziale und Standortbedingungen als Wirtschafts- und Siedlungs-
standorte so gestärkt und entwickelt werden, dass sie einen nachhaltigen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten. 

- Das Gemeindegebiet liegt innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes. Hier 
soll der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor besonders entwickelt werden. 

- Insbesondere die Küstenbereiche des Gemeindegebietes sind dem Vorrangge-
biet sowie dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege zugeord-
net. 

- Die Gemeinde befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. 
 
Mit der Ausweisung eines öffentlichen Parkplatzes u.a. für den „minimare Entdecker-
park“, der eine touristische Einrichtung darstellt, wird die touristische Infrastruktur ver-
bessert und der Lage innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes entsprochen. 
 
Die Vorbereitung eines neuen Standortes für die Feuerwehr dient der allgemeinen Da-
seinsvorsorge auch wegen der sozialen Funktion der Freiwilligen Feuerwehr und ent-
spricht damit den Programmsätzen 6.1 (1) und (2) des RREP WM. 
 
2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation und Prüfung von Standortalternativen 
 
Ausgangssituation 

Das Plangebiet stellt sich als brachgefallene bebaute Fläche und damit als städtebau-
licher Missstand dar. Das Plangebiet ist nahezu vollständig versiegelt. Es befinden sich 
eine Lagerhalle und Betonplatten auf dem Gelände. Zudem gibt es zwei Grünstruktu-
ren, die als Siedlungsgebüsche einzuordnen sind, im Plangebiet. Entlang der „Frie-
densstraße“ befinden sich einige geschützte Bäume auf dem Straßenflurstück. 
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Bestehende Halle auf der für die Feuerwehr bzw.    Blick vom Westen auf das Plangebiet; eig. Aufn. 
den öffentlichen Parkplatz vorgesehenen Fläche; 
eig. Aufn. 

 
Standortalternativenprüfung Feuerwehr 

Die Gemeinde hat im Vorfeld der vorliegenden Bauleitplanung bereits eine Prüfung 
von möglichen Standorten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses durchgeführt. 
 

 
Darstellung der untersuchten Standortalternativen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses; eig. 
Darstellung; © GeoBasis DE/M-V 2022 
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Standort 1: Der bisherige Standort ermöglicht wegen der umgebenden Bebauung 
keine bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses. 

Standort 2: Die Lage innerhalb von Kalkhorst würde im Einsatzfall eine Durchfahrt 
durch die „Neue Reihe“ erfordern und wäre somit potentiell langsamer 
und mit mehr Störungen für die anliegenden Nutzungen durch Lärm ver-
bunden als eine Lage an der Ortsdurchfahrt „Friedensstraße“. 

Standort 3: Die verkehrliche Anbindung an die „Friedensstraße“ ist ein klarer Stand-
ortvorteil, jedoch wäre die Gemeinde gezwungen, den bestehenden 
Spielplatz zu verlegen. Die Gemeinde verfolgte diesen Standort zunächst 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32, da sie keinen Zugriff 
auf die Fläche des Standortes 4 hatte. Inzwischen wurde die Planung 
verworfen. 

Standort 4: Die Lage an der „Friedensstraße“ ermöglicht ein unmittelbares und ziel-
gerichtetes Ausrücken der Einsatzkräfte. Zudem erweist sich die Orts-
randlage mit überwiegend gewerblichen Nutzungen im Umfeld aus im-
missionsschutzrechtlichen Gründen als positiv. 

 
 
2.2 Städtebauliches Konzept und Festsetzungen 
 
Städtebauliches Konzept 

Hintergrund der vorliegenden Planung sind im Wesentlichen zwei Entwicklungsziele 
der Gemeinde Kalkhorst: 

1. Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen für den „minimare Entdeckerpark“ 
2. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und die daher notwendige Standort-

verlegung 
 
Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren konnte festgestellt werden, 
dass in der Hauptsaison oftmals nicht ausreichend öffentliche Parkplätze in Kalkhorst 
verfügbar waren. Insbesondere gibt es auch einen Bedarf an Parkplätzen für Besucher 
des „minimare Entdeckerparks“. Diesem Umstand möchte die Gemeinde mit der Er-
richtung eines öffentlichen Parkplatzes in fußläufiger Nähe zum „minimare Entdecker-
park“ begegnen. 
Der öffentliche Parkplatz soll zur Minimierung des Eingriffes in Natur und Landschaft 
in wasserdurchlässiger Bauweise errichtet werden. 
 
Die Gemeinde hat sich mit verschiedensten Anordnungen des Neubaus des Feuer-
wehrgerätehauses sowie des angrenzenden Parkplatzes auseinandergesetzt. Insbe-
sondere die Zu- und Abfahrt der Feuerwehr im Einsatzfall darf keine Behinderung 
durch andere Fahrzeuge erfahren. Daher erfolgt die Erschließung des öffentlichen 
Parkplatzes über das Flurstück 23/1 und damit getrennt von der Erschließung der Feu-
erwehr. 
 
Festsetzungen 

Es wird eine Fläche für den Gemeinbedarf – Feuerwehr festgesetzt. Dem Prinzip der 
planerischen Zurückhaltung folgend, verzichtet die Gemeinde auf eine detailliertere 
Definition der Nutzungsmöglichkeiten und überlässt dies den nachgelagerten Geneh-
migungsverfahren. 
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Die festgesetzte GRZ von 0,6 ermöglicht eine maximale Überbauung inkl. Nebenanla-
gen von 0,8 und bietet der Feuerwehr somit auf dem Grundstück maximale Einwir-
kungsmöglichkeiten. Mit der Beschränkung von Hauptanlagen auf eine GRZ von 0,6 
wird eine dem ländlichen Raum untypische Verdichtung verhindert. 
 
Die zulässige Oberkante innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf wird auf maximal 
9,0 m festgesetzt. Sirenen sowie technische Aufbauten dürfen die festgesetzte Ober-
kante um maximal 2,0 m überschreiten. Die Oberkante ist gleich dem höchsten Punkt 
eines Gebäudes. 
Die Festsetzung der Gebäudehöhe orientiert sich am ortsüblichen Gebäudebestand in 
der Umgebung des Plangebietes. 
 
Für die festgesetzte Oberkante wird als Bezugspunkt die mittlere Höhenlage der vom 
Gebäude überdeckten Geländeoberfläche festgesetzt. (§ 18 Abs. 2 BauNVO) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels einer umlaufenden Baugrenze 
mit dem bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 3 m festgelegt. Der Feuerwehr 
sollen maximale Erweiterungsmöglichkeiten unter der Berücksichtigung der Belange 
des Nachbarschutzes zugestanden werden. 
 
Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf wird eine offene Bauweise festgesetzt. Mit 
der offenen Bauweise werden Belange des Nachbarschutzes gewürdigt. 
 
Die verkehrliche Erschließung der Fläche für den Gemeinbedarf hat im Anschluss an 
die Friedensstraße (L 01) ausschließlich über die in der Planzeichnung dargestellte 
Ein- bzw. Ausfahrt zu erfolgen. Hintergrund dieser Festsetzung ist die regelmäßig not-
wendige Trennung der Zufahrt zur Feuerwehr von der Alarmausfahrt. 
 
Grundstückszufahrten, Stellplätze und deren Zufahrten sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise (Schotterrasen, Rasengitter, Fugenpflaster, versickerungsfähiges Pflaster 
oder wassergebundene Decke) herzustellen. 
Die Festsetzung dient dem Bodenschutz sowie der Verringerung der abflusswirksa-
men Niederschlagswassermenge. 
 
Örtliche Bauvorschriften 

Die Gemeinde hatte im bisherigen Verfahren den Weg verfolgt, keine örtlichen Bau-
vorschriften festzusetzen. Der geplante Neubau der Feuerwehr wird im Auftrag der 
Gemeinde umgesetzt. Die Gemeinde ist folglich intensiv in die weiterführende Planung 
einbezogen. Um hier einen gewissen Gestaltungsspielraum auf Ebene des Bebau-
ungsplanes zu ermöglichen, sah die Gemeinde bislang von entsprechenden örtlichen 
Bauvorschriften ab. Lediglich auf Hinweis der unteren Wasserbehörde im Rahmen der 
förmlichen Beteiligung wurde darauf hingewiesen, dass Niederschlagswasser von un-
beschichteten kupfer-, zink- oder bleigedeckten Dachflächen als belastet gilt. Dem-
nach wurde hier eine Festsetzung aufgenommen, sodass die Verwendung von unbe-
schichteten Metalldachflächen unzulässig ist. 
 
 
2.3 Verkehrserschließung und Stellplätze 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt für die Feuerwehr über die „Friedensstraße“. Es 
wird eine Trennung der Zufahrt zur Feuerwehr von der Alarmausfahrt erfolgen. Dies 
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dient der Verkehrssicherheit und dem möglichst ungehinderten Ablauf einer Alarmaus-
fahrt. 
Zur Sicherstellung von Sichtbeziehungen müssen zwei Bäume entlang der „Friedens-
straße“ entfernt werden. Eine ausreichende Sicht von den ausfahrenden Fahrzeugen 
bzw. auf die ausfahrenden Fahrzeuge kann ansonsten nicht gewährleistet werden. 
Seitens des Straßenbauamtes Schwerin wurde folgendes angemerkt: 

Die Breite der Alarmausfahrt und der Parkplatzzufahrt soll auf 4,0 m begrenzt 
werden. Die Geometrie der Alarmausfahrt ist mit Schleppkurven des Bemes-
sungsfahrzeuges (größtes Einsatzfahrzeug) nachzuweisen. Aus der Geländesi-
tuation im Zusammenhang mit der Längsneigung der Ausfahrt dürfen keine Sicht-
hinderungen resultieren. Die Sichtbeziehungen sind in Lage und Höhe nachzu-
weisen. 

 
Die verkehrliche Erschließung des öffentlichen Parkplatzes erfolgt über die Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Zuwegung“, welche an die Straße „Neue Reihe“ 
anbindet. 
 
Die vorhandene Zufahrt von der „Friedensstraße“ zu den Flurstücken 15/1 und 21/3 
verläuft teilweise über das Flurstück 208. Um die Erschließung der Flurstücke 15/1 und 
21/3 zu sichern, werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu Gunsten der Anlieger so-
wie der Ver- und Entsorgungsträger für den Bereich der Zufahrt festgesetzt, der auf 
dem Flurstück 208 liegt. 
 
 
2.4 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 29.1 
beträgt ca. 0,6 ha. Die Fläche unterteilt sich folgendermaßen: 
 

Flächennutzung 
Flächengröße in m² 

(gerundet) 

Fläche für den Gemeinbedarf - Feuerwehr 3 560 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
davon öffentlicher Parkplatz 
davon Zuwegung 

1 377 
800 
577 

Verkehrsflächen 970 

Plangebiet, Summe 5 907 

 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
Die technische Erschließung des Plangebietes muss hergestellt werden. An vorhan-
denen Anlagen entlang der Erschließungsstraßen „Neue Reihe“ bzw. der „Friedens-
straße“ können neu zu errichtende Anschlüsse angebaut werden. 
 
Die Träger der Ver- und Entsorgung sind in die Ausführungsplanung frühzeitig einzu-
beziehen. Die Mindestabstände zu ggf. vorhandenen Leitungen sind bei Bau- und An-
pflanzungsmaßnahmen zu beachten. 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und 
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Entsorgungsinfrastruktur erläutert. Hierzu liegt ein Konzept des Ingenieurbüros Möller, 
Grevesmühlen von 08.2024 vor, dessen wesentliche Inhalte unter 3.1 und 3.2 darge-
legt werden. 
 
 
3.1 Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 
 
Die Trinkwasserversorgung für das Plangebiet erfolgt über den zuständigen Zweck-
verband Grevesmühlen. Die Kosten zur Herstellung der erforderlichen Hausan-
schlüsse sind durch den Antragsteller (künftige Bauherren) zu tragen. Die Trinkwas-
serversorgung wird durch die Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses gesi-
chert. Nicht benötigte Trinkwasserhausanschlüsse werden kostenpflichtig für den Er-
schließer zurückgebaut. 
 
Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien (z. B. Brauchwasseranlagen) bevorzugt werden. Der Bau 
und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage (z. B. zur Regenwassernut-
zung) sind gemäß § 13 Abs. 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gesondert beim 
Zweckverband Grevesmühlen zu beantragen und bedürfen der Genehmigung. 
 
Für Übungszwecke soll ein Übungshydrant für die Feuerwehr errichtet werden. 
 
Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 96 m³ pro 
Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Zur Sicherstellung einer ausreichen-
den Löschwasserversorgung können die östlich und südwestlich des Geltungsberei-
ches befindlichen Teiche herangezogen werden. Die ca. 100 m bzw. 180 m entfernten 
Teiche sind im Eigentum der Gemeinde und stellen ein Löschwasserreservoir von je-
weils über 96 m³ dar. Insgesamt kann daher der Löschwasserbedarf für den Grund-
schutz sichergestellt werden. 
 
 
3.2 Schmutz- und Regenwasserentsorgung, Wasserhaushaltsbilanz 
 
Schmutz- und Regenwasserentsorgung 

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über die Leitungen des Zweck-
verbandes Grevesmühlen. Neuanschlüsse zur Abwasserentsorgung sind mit dem Ver-
sorgungsträger abzustimmen. Für die Erschließung des Gebietes ist die Erweiterung 
des Leitungsbestandes Schmutzwasser in der Straße „Neue Reihe“ erforderlich. 
 
Die Niederschlagsentwässerung des Bebauungsplangebietes Nr. 29.1 kann durch den 
Bau einer geeigneten Rückhaltung umgesetzt werden. Zwangspunkte stellen die mög-
liche Ableitungsmenge in das vorhandene System, die Forderungen des Zweckver-
bandes Grevesmühlen und das Gelände dar. Vorhandene Drainagen sind zum Teil 
unbekannt. Der Abfluss von Drainagewasser ist in jedem Fall zu gewährleisten. 
 
Es werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

1. Bau eines zentralen Regenwasserkanals als Grundstücksanschluss mit Anbin-
dung an das Kanalsystem in die Straße „Neue Reihe“, 

2. Vorsehen von unterirdisch angelegten Regenrückhaltungen, 
3. Vergrößerung der Haltung R1350-1300 von DN 300 auf DN 400. 
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Es wird eine Rückhaltung von Niederschlagswasser im Plangebiet erfolgen. Die Di-
mensionierungen der Leitungen und Planungen der Rückhaltungen (Staukanal oder 
Rigolenfüllkörper) erfolgen im Zuge der Ausführungsplanung. Der Bau eines Regen-
rückhaltebeckens ist nicht geplant. 
 
Wasserhaushaltsbilanz 

Für die Betrachtung nach Merkblatt DWA-M 102-4 wird die Wasserhaushaltsbilanz des 
Planungsgebietes im unbebauten Zustand betrachtet. Gemäß Merkblatt DWA-A 102-
4 ist eine Abweichung von kleiner oder gleich 10 Prozent vom natürlichen Zustand 
anzustreben. 
 
Im Vergleich des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand (vorliegende Planung) wird deut-
lich, dass der Wasserhaushalt durch die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 29.1 
den vorhandenen Zustand der Wasserhaushaltsbilanz deutlich verbessert. 
Der Wasserhaushalt der bestehenden Bebauung mit einem landwirtschaftlichen Be-
trieb gilt nach Bewertung als extrem geschädigt. Durch die Änderung der Bebauung 
im Rahmen der Neuerschließung verbessert sich die Wasserhaushaltsbilanz. Zwar gilt 
der Wasserhaushalt weiterhin als extrem geschädigt, jedoch zeigt sich eine Annähe-
rung an den Referenzzustand. Grund hierfür ist vor allem die Reduzierung der versie-
gelten Fläche. Grundstückszufahrten, Stellplätze und deren Zufahrten sind in wasser-
durchlässiger Bauweise herzustellen. 
Da eine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser im Plangebiet nicht mög-
lich ist, wird der Bau von Rückhaltungen, auch im Hinblick auf die Vorgaben zur maxi-
mal zulässigen Einleitung, empfohlen. Die gedrosselte Abflussmenge wird dann 
schadlos in die nächstgelegene Vorflut eingeleitet. So bleibt die natürliche Wasser-
haushaltsbilanz für das Bebauungsplangebiet, ganzheitlich betrachtet, erhalten. 
Die kleinräumige Versiegelung hat auf den Wasserhaushalt des Gewässers II Ordnung 
11:14/1/1/1a keinen signifikanten Einfluss. Eine Umsetzung umfassender dezentraler 
Maßnahmen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung erscheint daher vor dem Hin-
tergrund der geringen zu erwartenden Auswirkung auf die umliegenden Gewässer 
nicht verhältnismäßig. 
 
Nach Einschätzung der Gemeinde sorgen die Änderungen der Bilanzkomponenten 
des Wasserhaushaltes nicht für Auswirkungen, welche die Zielvorgaben gemäß 
WRRL an den Zustand des Gewässers II. Ordnung 11:14/1/1/1a in der Unterhaltungs-
pflicht des Wasser- und Bodenverbandes Wallensteingraben-Küste gefährden. 
 
 
3.3 Energieversorgung und Telekommunikation 
 
Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch das örtliche Versorgungsunterneh-
men e.dis AG sichergestellt. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst wird von der Netz Lübeck GmbH mit Erdgas versorgt. Ein 
Neuanschluss an das Gasnetz ist mit dem Versorgungsträger abzustimmen. 
 
Die Versorgung mit Anlagen der Telekommunikation wird durch die Telekom AG si-
chergestellt. Ein ausreichendes Leitungsnetz ist entlang der bestehenden Verkehrsflä-
chen vorhanden. Für den rechtzeitigen Ausbau sind Abstimmungsgespräche mit der 
Telekom zu führen. 
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In allen Straßen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geeignete 
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,0 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Telekom vorzusehen 
(die Unterbringung der TK-Linien in asphaltierten Straßen und Wegen führt erfah-
rungsgemäß zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bauausführung sowie der späte-
ren Unterhaltung und Erweiterung dieser TK-Linien). 
 
Entlang der L 01 sowie der Straße Neue Reihe befindet sich eine Gasleitung der Tra-
venetz GmbH. 
 
Aufgrund des Klima- und Ressourcenschutzes ist der Einsatz von Solarenergie oder 
Erdwärme zu empfehlen. Anlagen zur Solarenergienutzung sind auf den Dächern zu-
lässig. 
 
 
3.4 Abfallentsorgung und Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. Für das Plangebiet ist die ordnungsgemäße Abfallentsorgung über 
das vorhandene Straßen- und Wegenetz gewährleistet. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich sowie im Umfeld keine 
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten An-
zeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerun-
gen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 4 Abs. 3 Bundesbodenschutzge-
setz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs 
verpflichtet. Bei konkreten Anhaltspunkten dafür, dass eine schädliche Bodenverän-
derung oder Altlast vorliegt, ist dies unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nord-
westmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde (Sachgebiet Abfall, Boden-
schutz und Immissionsschutz) mitzuteilen (§ 2 LBodSchG M-V). Bei allen Maßnahmen 
ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmut-
zung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, 
Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden (§ 1 LBodSchG 
M-V). 
 
 
4. Eigentumsverhältnisse, Planungskosten 
 
Das Plangebiet befindet sich überwiegend im Eigentum der Gemeinde. Lediglich das 
Straßenflurstück der „Friedensstraße“ befindet sich nicht im Eigentum der Gemeinde. 
Die Planungskosten trägt die Gemeinde Kalkhorst. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse auch für die bestehenden Nutzungen beachtet werden. Die Gemeinde Kalk-
horst hat sich im Rahmen der Aufstellung der Planung mit den möglicherweise auf das 
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Plangebiet einwirkenden Immissionen und den von dem Plangebiet ausgehenden Im-
missionen auseinandergesetzt. 
Die Gemeinde Kalkhorst hat eine Schallimmissionsprognose bei der ALN Akustik La-
bor Nord GmbH, Lübeck, 19.08.2024, in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden 
nachfolgend dargestellt und in die Abwägung eingestellt. 
 
 
5.1 Ergebnisse der Schallimmissionsprognose 
 
In der Schallimmissionsprognose wurden die folgenden Aufgabenstellungen unter-
sucht: 
 
Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet 

- Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehr (Friedens-
straße, Landesstraße L 01, geplanter öffentlicher Stellplatz im Plangebiet) und 
Bewertung anhand der DIN 18005. 

Auswirkungen des Bebauungsplangebiets 
- Ermittlung der schalltechnischen Auswirkungen der geplanten gewerbeähnli-

chen Nutzung durch den geplanten Feuerwehrstandort an der umliegenden 
schutzbedürftigen Bebauung und Bewertung anhand der DIN 18005 i. V. m. der 
TA Lärm. 

- Ermittlung der schalltechnischen Auswirkungen des geplanten öffentlichen 
Stellplatzes an der umliegenden schutzbedürftigen Wohnbebauung und Bewer-
tung anhand der DIN 18005 bzw. 16. BImSchV. 

- Ermittlung der Auswirkungen der Planung durch Erhöhungen der Verkehrslär-
mimmissionen aufgrund des zusätzlichen Verkehrs (hier: Parkbewegungen auf 
dem öffentlichen Pkw-Parkplatz) bzw. Reflexionen an den geplanten Gebäude-
körpern an den vorhandenen schutzbedürftigen Gebäuden im Umfeld des Plan-
gebiets und Bewertung anhand der Pegeldifferenzen in Zusammenhang mit 
den Orientierungswerten der DIN 18005 bzw. 16. BImSchV. 

 
Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet 

Bezogen auf die Einwirkungen auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche konnte 
festgestellt werden, dass die zur Beurteilung herangezogenen Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) am Tag entlang der Friedensstraße in-
nerhalb des Geltungsbereiches eingehalten werden. Es wird für die geplanten schutz-
bedürftigen Räume (Schulungsraum, Büroraum Wehrführer) nur der Schutzanspruch 
für die Tageszeit in Bezug genommen. Am Tage an den Fassaden der geplanten Be-
bauung treten Beurteilungspegel bis zu 56 dB(A) auf. Der Orientierungswert nach DIN 
18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) und auch der Orientierungswert für Mischge-
biete von 60 dB(A) wird unterschritten. 
 
Auswirkungen des Bebauungsplangebiets 

Im Ergebnis der Relevanzprüfung nach TA Lärm (Zusatzimmission mindestens 6 dB 
unterhalb des Immissionsrichtwertes) zeigt sich, dass an allen Immissionsorten die 
prognostizierte Geräuscheinwirkung aus der Zusatzbelastung der geplanten Feuer-
wehr im Regelbetrieb tags und nachts mindestens 6 dB unterhalb des zugehörigen 
Richtwertes liegt. Damit wird die Relevanzschwelle durch die Zusatzimmission der zu 
untersuchenden Feuerwehr im Regelbetrieb unterschritten. Die Geräuscheinwirkung 
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in der Wohnnachbarschaft durch die zu untersuchende Anlage kann damit an den Im-
missionsorten als nicht relevant im Sinne der TA Lärm angesehen werden. 
 
Durch den geplanten öffentlichen Pkw-Parkplatz sind an den betrachteten Immission-
sorten maximale Beurteilungspegel von gerundet 28 dB(A) am Tage und 21 dB(A) in 
der Nacht zu erwarten. Die Orientierungswerte für Mischgebiete nach DIN 18005 von 
60 dB(A) am Tage und 50 dB(A) in der Nacht werden deutlich unterschritten. Auch die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 64 dB(A) am Tage und 54 dB(A) in der 
Nacht werden deutlich unterschritten. 
Ergänzend zur schalltechnischen Beurteilung des geplanten öffentlichen Parkplatzes 
wurde nachfolgend eine schalltechnische Beurteilung als nicht öffentlicher Stellplatz 
durchgeführt. Die nächstgelegenen Immissionsorte liegen rund 40 m vom Rand des 
geplanten Pkw-Stellplatzes entfernt. Damit hält der geplante Pkw-Stellplatz den erfor-
derlichen Abstand zu den nächstgelegenen Immissionsorten ein. 
 
Es wurde untersucht, inwieweit durch die geplante Feuerwache und die zusätzlichen 
Parkbewegungen auf dem geplanten öffentlichen Parkplatz signifikante Veränderun-
gen der Verkehrslärmeinwirkungen in der schutzbedürftigen Nachbarschaft hervorge-
rufen werden. Hinsichtlich des entstehenden zusätzlichen Verkehrs des Plangebiets 
ist mit maximal 158 Pkw-Bewegungen und 6 Lkw-Bewegungen im Tageszeitraum von 
6:00 – 22:00 Uhr und 32 Pkw-Bewegungen sowie 6 Lkw-Bewegungen im Nachtzeit-
raum von 22:00 – 6:00 Uhr, also 190 zusätzlichen Pkw-Fahrbewegungen und 12 Lkw-
Bewegungen je Tag (24 h) zu rechnen. Diese hätte eine Zunahme der Straßenver-
kehrslärmimmissionen an der benachbarten Bebauung von < 0,5 dB zur Folge. Pegel-
zunahmen in dieser Größenordnung können aus schalltechnischen Gesichtspunkten 
in Anlehnung an die Wesentlichkeit einer Änderung im Sinne der hilfsweise herange-
zogenen 16. BImSchV als unerheblich bezeichnet werden. 
 
Im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB wies die untere Immissionsschutzbehörde des Landkreises 
Nordwestmecklenburg darauf hin, dass die immissionsschutzrechtlichen Belange im 
Hinblick auf die Alarmausfahrt der Feuerwehr nicht ausreichend berücksichtigt wurden. 
Im Hinblick auf die vom Betrieb ausgesehen Lärmimmissionen sind (neben der DIN 
18005 in der Bauleitplanung) die Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm) einschlägig. Die untere Immissionsschutzbehörde wies darauf 
hin, dass dies nach aktueller Rechtsprechung nicht nur für den Regelbetrieb, sondern 
auch für die Notfalleinsätze im Rahmen von Alarmausfahrten mit eingeschalteten Mar-
tinshörnen gilt. Eine Zumutbarkeitsschwelle von 95 dB(A) aus dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichtes vom 02.04.1988 (AZ: 7 C 33.87) gilt nach Kenntnis der untere 
Immissionsschutzbehörde nur für Sirenen im Sinne des Zivilschutzes und ist nicht auf 
Alarmausfahrten anwendbar. 
 
Im Nachgang der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen erfolgten Ab-
stimmungen zwischen dem für den Schallimmissionsschutz beauftragten Ingenieur-
büro und der unteren Immissionsschutzbehörde. Aus Sicht der unteren Immissions-
schutzbehörde kommen zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung zwei Lärm-
schutzmaßnahmen in Betracht. Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Lärmschutz-
wand innerhalb des Plangebietes zu errichten, um die Immissionen der Alarmausfahrt 
durch das eingeschaltete Martinshorn des Einsatzfahrzeuges zu minimieren. Zum an-
deren besteht die Möglichkeit, wie bereits in der Stellungnahme der Immissionsschutz-
behörde erläutert, eine Lichtsignalanlage für die Alarmausfahrt zu errichten. Im Falle 
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eines Einsatzes würde das Martinshorn dann erst auf der Straße eingeschaltet werden 
und es käme zu keinen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen 
der Einsatzfahrzeuge im Sinne der TA Lärm.  
 
Festsetzungsvorschläge zu passiven Schallschutzmaßnahmen: 

Im gesamten Plangebiet sind bei der Errichtung und der Änderung von Gebäuden die 
erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen nach den in der Planzeichnung/in dem Beiplan (Anlage 7) bezeichneten 
Außenlärmpegeln der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ Ausgabe Januar 2018, Abschnitt 4.4.5 
auszubilden. 
Der Nachweis der erforderlichen Schalldämmmaße hat im Baugenehmigungsverfah-
ren bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hoch-
bau – Teil 1: Mindestanforderungen“ Ausgabe Januar 2018 vorgeschriebenen Verfah-
ren in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße zu erfolgen. 
Von den in der Planzeichnung/in dem Beiplan (Anlage 7) dargestellten Außenlärmpe-
geln kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnis-
gabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer maßgeblicher Außen-
lärmpegel vorliegt als der in der Planzeichnung/in dem Beiplan dokumentierten Situa-
tion unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung/der höchsten Pegel an den Fas-
saden. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann 
entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1 reduziert werden. 
Grundlage für die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile bildet 
die Schallimmissionsprognose der ALN Akustik Labor Nord GmbH vom 19.08.2024 
(Gutachten 2630-01). 
 
 
5.2 Abwägung der Schallimmissionsprognose 
 
Die Gemeinde teilt die in der Schallimmissionsprognose getroffenen Einschätzungen 
zur Einordnung der schutzbedürftigen Nutzungen. Den Vorschlägen für textliche Fest-
setzungen wird ebenfalls gefolgt, so dass diese Festsetzungen übernommen werden. 
Damit erachtet die Gemeinde gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse als gewahrt an. 
 
6. Umweltbelange 
 
6.1 Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB 
 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB einschließlich des Umweltberichtes 
muss innerhalb eines beschleunigten Verfahrens nach 13a BauGB nicht durchgeführt 
werden. Da die zulässige Grundfläche des Bebauungsplanes Nr. 29.1 mit rund 
2.140 m² unter dem zulässigen Schwellenwert von 20.000 m² zur Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens bleibt, entfällt die Erforderlichkeit eines Ausgleichs im Sinne 
der Eingriffsregelung. Weiterhin gelten Eingriffe im Innenbereich demnach als bereits 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt bzw. als zulässig. Jedoch sind Umweltbe-
lange nach allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln und zu bewerten. Diese müssen im 
Anschluss gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. Diese Ab-
wägung erfolgt im Folgenden in verbal-argumentativer Form. 
 
Mit der vorliegenden Planung werden die Voraussetzungen für den Neubau der örtli-
chen Feuerwehr sowie eines öffentlichen Parkplatzes geschaffen werden. Dafür 
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werden im Westen der Ortslage Kalkhorst auf einer Gesamtfläche von 5.800 m² eine 
Fläche für den Gemeinbedarf - Feuerwehr von 3.560 m² und eine Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung als öffentlicher Parkplatz und Zuwegung (1270 m²) aus-
gewiesen. Die fehlenden 970 m² entfallen auf die bestehenden Verkehrsflächen an der 
geplanten Zufahrt der Feuerwehr. Die Planung an diesem Standort ermöglicht die 
Nachnutzung einer bereits anthropogen vorbelasteten Fläche mit einer großflächigen 
Versieglung. 
 
 
6.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen 
 
Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM, 2011) 
Für den planungsrelevanten Bereich werden die nachfolgenden Aussagen im RREP 
WM getroffen. Die Gemeinde Kalkhorst befindet sich: 

 im ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis (siehe Karte 3, RREP WM, 
2011) 

 im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (siehe Karte 3, RREP WM, 2011) 
 im Tourismusschwerpunktraum (siehe Karte 4, RREP WM, 2011) 

 
Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM, 2008) 
 
Naturräumliche Gliederung 
Landschaftszone: Ostseeküstenland (1) 
Großlandschaft: Nordwestliches Hügelland (10) 
Landschaftseinheit: Klützer Winkel (101) 
 
Aufgrund der Lage des Plangebietes im direkten Anschluss an die Ortslage Kalkhorst 
werden für das Plangebiet selbst kaum spezifische Aussagen getroffen. Es erfolgt eine 
Zusammenfassung der allgemeinen Darstellungen für den planungsrelevanten Be-
reich: 
 

 Der Boden der Gemeinde Kalkhorst ist als „Bereich mit hoher bis sehr hoher 
Schutzwürdigkeit“ dargestellt (siehe Karte 4), 

 In Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers ist die 
Gemeinde Kalkhorst teilweise als „Bereich mit geringer bis mittlerer Schutzwür-
digkeit“ und teilweise als „Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit“ 
verzeichnet (siehe Karte 6),  

 Die Gemeinde Kalkhorst ist als niederschlagsnormal dargestellt (siehe Karte 7), 
 Die Gemeinde Kalkhorst weist im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Land-

schaftsbildes eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit auf (siehe Karte 8). Die 
Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume ist überwiegend mit Stufe 
1- geringe Schutzwürdigkeit bewertet (siehe Karte 9), 

 Das Plangebiet sowie die gesamte Gemeinde Kalkhorst liegen außerhalb von 
europäischen Schutzgebieten (SPA, GGB). Das nächstgelegene GGB ist in 
südöstlicher Richtung ca. 1.400 m entfernt (siehe Karte 10), 

 Die Gemeinde Kalkhorst ist bezüglich der Bedeutung für die Sicherung der Er-
holungsfunktion der Landschaft teilweise als „Bereich mit besonderer Bedeu-
tung“, teilweise als „Bereich mit herausragender Bedeutung“ dargestellt (siehe 
Karte 13). 
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Aus den übergeordneten Planungen lassen sich keine entgegenstehenden Konflikte 
ableiten.  
 
Fachgutachten 
Es liegt eine Baugrunduntersuchung sowie ein Lärmgutachten vor. 
Flächennutzungsplan 
Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (beste-
hend aus den Teilflächennutzungsplänen der ehemaligen Gemeinden Kalkhorst und 
Elmenhorst) in der Fassung der 9. Änderung aus dem Jahr 2018. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 29.1 wird im Flächennutzungsplan aktuell als gemischte 
Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) und gewerbliche 
Baufläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) dargestellt. 
Sowohl die Feuerwehr als auch der öffentliche Parkplatz stellen Nutzungen dar, die in 
allen Baugebieten (Dorfgebiet, Dörfliches Wohngebiet, Mischgebiet, Urbanes Gebiet, 
Kerngebiet, Gewerbegebiet und Industriegebiet), die aus den dargestellten Bauflächen 
entwickelt werden könnten, zulässig wären. Prinzipiell erachtet die Gemeinde daher 
das Entwicklungsgebot als gewahrt an. Zur expliziten Darstellung des planerischen 
Willens der Gemeinde wird jedoch in der parallel in Aufstellung befindlichen 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes ein Symbol für die Feuerwehr sowie für den Park-
platz ergänzt. 
 
Landschaftsplan 
Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über keinen wirksamen Landschaftsplan. Es gibt ei-
nen Entwurf aus dem Jahr 2014, der das Plangebiet als gemischte bzw. als gewerbli-
che Baufläche darstellt. 
 
 
6.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 
 
Innerhalb der Gemeinde Kalkhorst befinden sich folgende Schutzgebiete: 

 GGB DE 2032-301 „Lenorenwald“ (Südöstlich des Plangebietes in ca. 1.300 m 
Entfernung) 

 Landschaftsschutzgebiet (LSG Nr. 113) „Lenorenwald“ (Süd-Südöstlich des 
Plangebietes in ca. 400 m) 

 
FFH-/SPA-Verträglichkeit 
Aufgrund der ausreichenden Entfernung zum Plangebiet sowie der vorhandenen Stör-
wirkungen durch Siedlungsbereiche und Verkehrsachsen wird von keinen beachtli-
chen Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung ausgegangen. Eine vertiefende 
Erarbeitung einer FFH-Prüfung ist nicht notwendig. 
 
Geschützte Biotope 
Innerhalb des Plangebietes sind keine gemäß § 20 NatSchAG M-V unter Schutz ste-
henden Biotope vorhanden. 
 
In einem Umkreis von 200 m (Wirkzone II) befinden sich die folgenden gemäß § 20 
NatSchAG M-V geschützten Biotope: 
- NWM04805 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-

tierungsjahr 1996) – südlich des Plangebietes, in ca. 55 m Entfernung 
- NWM04821 - Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-

tierungsjahr 1996) – östlich des Plangebietes, in ca. 130 m Entfernung 
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- NWM04833 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation 
(Kartierungsjahr 1996) – östlich des Plangebietes, in ca. 115 m Entfernung 

 
 

Abb. 1: Darstellung der geschützten Biotope im Umfeld (200 m) des Plangebietes gemäß der 
LINFOS-Datenbank, © GeoBasis DE/M-V 2024. 

 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29.1 wurde geprüft, ob mit der 
Umsetzung der Planung unzulässige Maßnahmen gemäß § 20 NatSchAG M-V eintre-
ten können. Gemäß § 20 NatSchAG M-V sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung, Veränderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Biotopen füh-
ren können, unzulässig. 
 
Die stehenden Kleingewässer mit ihrer Ufervegetation in der näheren Umgebung des 
Plangebietes werden durch die vorliegende Planung nicht erheblich beeinträchtigt. Die 
drei Kleingewässer befinden sich bereits innerhalb bzw. im Randbereich der Ortslage 
Kalkhorst. Die östlich des Geltungsbereiches liegenden Kleingewässer sind bereits 
von Bebauung umgeben. Mit dem geplanten Feuerwehrneubau und dem Parkplatz 
nähert sich die Bebauung an diese Kleingewässer nicht an. 
 
Aufgrund der dargestellten Argumentation und der bestehenden Vorbelastungen wird 
im vorliegenden Fall nicht die Notwendigkeit eines Ausnahmeantrages gemäß § 20 
Abs. 3 NatSchAG M-V gesehen. 
 
Gesetzlich geschützter Baumbestand 
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Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich vier gemäß § 19 NatSchAG M-V ge-
setzlich geschützte Alleebäume. Die Betrachtung des Baumbestandes umfasst das 
gesamte Plangebiet und insbesondere die Verkehrsfläche, die zukünftig die Zufahrt 
zur Feuerwehr darstellen soll. 
 
Nach § 19 des NatSchAG M-V sind folgende Baumformationen gesetzlich geschützt: 
 

„(1) Alleen und einseitige Baumreihen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflä-
chen und Feldwegen sind gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen 
oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstö-
rung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind ver-
boten. Dies gilt nicht für die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- 
und Parkanlagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht. 
 

(2) Die Naturschutzbehörde kann Befreiungen unter den Voraussetzungen des 
§ 67 Abs. 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen 
aus Gründen der Verkehrssicherheit liegen Gründe des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses in der Regel erst dann vor, wenn die Maßnahme aus 
Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich ist und die Verkehrs-
sicherheit nicht auf eine andere Weise verbessert werden kann. Der Träger 
der Straßenbaulast hat die notwendige Unterhaltung in Abstimmung mit der 
Naturschutzbehörde vorzunehmen. 

 
(3) Um den Alleebestand nachhaltig zu sichern, hat die zuständige Behörde, ins-

besondere im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, rechtzeitig 
und in ausreichendem Umfang Neupflanzungen vorzunehmen oder für deren 
Durchführung zu sorgen. Dabei sind bevorzugt standortgerechte und einhei-
mische Baumarten einschließlich einheimischer Wildobstbaumarten zu ver-
wenden. Die Neuanpflanzungen sind dem Landschaftsbild anzupassen und 
sollen gleichzeitig einen Bezug zur örtlichen Landeskultur haben.“ 

 
Eine Feuerwache muss gemäß der DIN 14092-1:2012-04 über eine PKW-Zufahrt und 
eine davon getrennte Alarmausfahrt verfügen. Aus diesem Grund muss das Plangebiet 
über eine weitere Ausfahrt erschlossen werden. Zur Herstellung der vorgesehenen 
Alarmausfahrt müssen zwei Linden aus der gemäß § 19 gesetzlich geschützten Allee 
entfernt werden.  
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29.1 soll durch die Ausweisung einer Fläche für den Ge-
meinbedarf und einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung der Neubau der 
Feuerwehr und eines öffentlichen Parkplatzes ermöglicht werden.  
 
Die örtliche Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst verfügt an ihrem bisherigen Standort 
nicht mehr über genügend Flächen, um einen zeitgemäßen Betriebsablauf zu gewähr-
leisten. Unter anderem durch die Anschaffung von neuen Gerätschaften ergibt sich ein 
erhöhter Bedarf an Räumlichkeiten. 
 
Aufgrund der vorangegangenen Argumentation sieht die Gemeinde die Voraussetzun-
gen für eine Ausnahme nach § 19 Abs. 2 NatSchAG M-V für den Eingriff in die Allee 
gegeben. 
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Aus diesem Grund wurde im Laufe des Verfahrens ein Ausnahmeantrag gemäß § 19 
Abs. 2 NatSchAG M-V bei der unteren Naturschutzbehörde zur Befreiung und der Ver-
bandsbeteiligung eingereicht. Im Zuge des Ausnahmeantrages wurde dargelegt, dass 
zur Entfernung der Bäume die Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG 
vorliegen. 
 
Eingriffe in Alleen und Baumreihen 
Zur Bilanzierung des Eingriffes in die Allee wird als Grundlage der Alleenerlass M-V 
herangezogen. Demnach entsteht eine Kompensationspflicht für Eingriffe auf Grund-
lage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, wenn im Rahmen größerer Vorha-
ben oder der Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit neben anderen 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auch Alleen und Einseitige Baumreihen 
betroffen sind. Diese Voraussetzung wird durch die hier vorliegende Planung erfüllt. 
Im Plangebiet sind der Eingriff und die Entfernung von Bäumen aus einer Allee zur 
Umsetzung der Planungsziele notwendig. Entsprechend der Definition im Alleenerlass 
bilden Einseitig mehr als drei Straßenbäume pro 100 Meter eine Baumreihe, und beid-
seitig an Straßen gegenüberliegende Baumreihen bilden eine Allee.  
 
In Punkt 5.2 des Alleenerlasses M-V sind die Vorgaben zum Kompensationsumfang 
bei Baumfällungen innerhalb einer Allee oder Baumreihe aufgeführt. Demnach sind 
bei Fällungen im Zuge von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
Bäume in einem Verhältnis von 1:3 zu kompensieren. Der Ausgleich soll nicht wie im 
Alleenerlass M-V vorgesehen durch die Pflanzung von nur einem Baum und einer Zah-
lung von 400 € pro Baum für den fehlenden Ausgleich in den Alleefonds erfolgen. Viel-
mehr soll eine Realkompensation durch die Pflanzung von insgesamt 6 hochstämmi-
gen Bäumen in der Gemeinde Kalkhorst erfolgen. 
 
Der Ausgleich soll im Rahmen des laufenden Projektes zur Pflanzung von Linden ent-
lang des auszubauenden Weges von Neuenhagen nach Harkensee auf gemeindeei-
genen Flurstücken erfolgen. Die Flurstücke 32, 35 und 40 der Flur 2 in der Gemarkung 
Neuenhagen sind hierfür verfügbar und können entsprechend des geprüften Platzan-
gebotes vor Ort genutzt werden.  
 
In der folgenden Tabelle sind die beiden zu beseitigenden Alleenbäume sowie das 
entsprechende Ausgleichserfordernis aufgeführt. Für den Eingriff in die Allee wurde 
ein Ausnahmeantrag gemäß § 19 NatSchAG M-V bei der Unteren Naturschutzbehörde 
gestellt. Mit Schreiben vom 12.03.2025 erteilte die untere Naturschutzbehörde die Na-
turschutzgenehmigung für die Fällung der beiden Alleebäume. 
 
Tabelle 1: Funktionsverlust durch Baumrodungen in Alleen/Baumreihen gemäß Alleenerlass M-V 

Lfd. 

Nr. 
Baumart 

Stammdurchmesser 

(BHD) 

Ausgleichserfordernis  

Realkompensation 

1 Winterlinde (Tilia cordata) 80 cm 3 

2 Winterlinde (Tilia cordata) 80 cm 3 

 Gesamt  6 

 
 
6.4 Artenschutzrechtliche Prüfung  
 
Für die Flächen des hier behandelten Bebauungsplans Nr. 29.1 wurde im Rahmen des 
Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 29 der Gemeinde Kalkhorst ein 
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. In diesem wurden die zu erwartenden 
Auswirkungen der Planung auf Arten, die einen Schutzstatus nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG aufweisen, untersucht. Die Untersuchungen erfolgten auf der Grundlage 
einer Potentialanalyse. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird dem Bebauungs-
plan als Anhang beigefügt. 
 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind nachfolgend zusammengefasst.  
 

 Mit der Beseitigung des Gewerbegebäudes kommt es potentiell zum Verlust 
von Sommerquartieren bzw. Tageshangplätzen von Fledermäusen. Im Vorfeld 
des Abrisses ist eine fachgutachterliche Begutachtung durchzuführen und ggf. 
vorhandene Quartiere in Abstimmung mit der zuständigen unteren Naturschutz-
behörde auszugleichen. Unter Berücksichtigung einer bauökologischen Beglei-
tung des Abrisses wird das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen. 

 Mit der Umsetzung der Planungsziele werden keine Habitate von Vogelarten 
beseitigt, die ihre Quartiere mehrjährig nutzen. Es sind keine Nester von Ge-
bäudebrütern an dem zu entfernenden Gebäude vorhanden. Das Eintreten von 
Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist somit auszuschlie-
ßen. 

 Das Vorkommen der übrigen Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie kann ausgeschlossen werden.  

 
Es werden folgende Festsetzungen/Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen: 
 
Brutvögel 
Gehölz-, Gebüsch- und Bodenbrüter 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist die Gehölz- und Vegetationsbeseitigung 
bzw. der Abbruch von Gebäuden vor Beginn der Brutzeit, d.h. innerhalb des Zeitrau-
mes vom 01.10. bis zum 28./29.02. des folgenden Kalenderjahres auszuführen, so 
dass weder aktuell genutzte Niststätten noch die Gelege der potentiell vorkommenden 
Brutvögel zerstört werden. 
 
Gehölzbeseitigungen sind gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) nur außerhalb der Brutzeiten von Vögeln und somit innerhalb des Zeit-
raumes vom 01.10. bis 28./29.02. des folgenden Kalenderjahres durchzuführen. Aus-
nahmen sind zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher er-
bracht wird, dass innerhalb der Gehölzflächen keine Brutvögel, Brüten oder Amphi-
bien/Reptilien vorhanden sind und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. 
 
Fledermäuse 
Vor Abriss des zu entfernenden Gewerbegebäudes sowie der Fällung der Bäume ist 
fachgutachterlich zu prüfen, ob diese Individuen geschützter Arten oder deren Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten birgt. Sollte dies der Fall sein, ist die weitere Verfahrens-
weise mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
 
6.5 Planwirkungen 
 
Das Plangebiet stellt sich als großflächig versiegelte Fläche dar, die von einer leerste-
henden, großformatigen Gewerbehalle dominiert wird. Es befindet sich am östlichen 

29 von 66 in Zusammenstellung



Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 29.1 
„Feuerwehr“ 

 

23 

Ortseingang der Ortslage Kalkhorst. Der Neubau der Feuerwehr und die Errichtung 
des Parkplatzes für das „minimare“ stellen eine sinnvolle Nachnutzung einer bereits 
anthropogen vorbelasteten Fläche dar und entsprechen somit dem Grundsatz des 
sparsamen Umganges mit Grund und Boden.  
 
Der Eingriff in Grünstrukturen durch die Umsetzung der Planung ist so gering wie mög-
lich angesetzt, dennoch müssen zwei Bäume an der L01 zur Sicherung der Einfahrt 
für die Feuerwehr entfernt werden. 
 
Aufgrund der Kleinflächigkeit der vorliegenden Planung und der bestehenden anthro-
pogenen Vorbelastungen sind die zu erwartenden Eingriffe in das Landschaftsbild, den 
Wasserhaushalt sowie das Klima als sehr gering einzuschätzen und können zusam-
menfassend vernachlässigt werden.  
 
Bei Nichtausführung der Planung würden die aktuellen Areale, Biotop- und Nutzungs-
typen im derzeitigen Bestand weiter bestehen. Auf dem nicht mehr genutzten Gewer-
bestandort würden Ruderalisierungsprozesse einsetzen und die Gebäudestruktur 
würde verfallen - ein städtebaulicher Missstand wäre die Folge.  
Innerhalb der Planungsarbeiten wurde versucht, den Umweltbelangen hinsichtlich ei-
ner flächensparenden Entwicklung in Bezug auf das Gemeindegebiet gerecht zu wer-
den. 
 
 
6.6 Grünordnerische Festsetzungen/Hinweise 
 
Übernahme für den Teil B - Text: 
 

 Grundstückszufahrten, Stellplätze und deren Zufahrten sind in wasserdurch-
lässiger Bauweise (Schotterrasen, Rasengitter, Fugenpflaster, versickerungs-
fähiges Pflaster oder wassergebundene Decke) herzustellen. 

 Vor Abriss des zu entfernenden Gewerbegebäudes sowie der Fällung der 
Bäume ist fachgutachterlich zu prüfen, ob diese Individuen geschützter Arten 
oder deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten birgt. Sollte dies der Fall sein, ist 
die weitere Verfahrensweise mit der unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men. 
 

 
Hinweise: 
 

 Gehölzbeseitigungen sind gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) nur außerhalb der Brutzeiten von Vögeln und somit innerhalb des 
Zeitraumes vom 01.10. bis 28./29.02. des folgenden Kalenderjahres durchzu-
führen. Ausnahmen sind zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis durch 
den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Gehölzflächen keine Brutvö-
gel, Brüten oder Amphibien/Reptilien vorhanden sind und die Zustimmung der 
zuständigen Behörde vorliegt. 

 Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist die Gehölz- und Vegetationsbe-
seitigung bzw. der Abbruch von Gebäuden vor Beginn der Brutzeit, d.h. inner-
halb des Zeitraumes vom 01.10. bis zum 28./29.02. des folgenden Kalender-
jahres auszuführen, so dass weder aktuell genutzte Niststätten noch die Gelege 
der potentiell vorkommenden Brutvögel zerstört werden. 
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 Vorhandene Gebäude, Altanlagen, Bauschutt und Müllablagerungen sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzuführen. 

 Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub, insbesondere 
Mutterboden, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schützen, und an Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer 
Wiederverwertung zuzuführen.  

 
 
7. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bau- 
oder Bodendenkmale betroffen. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachge-
samtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass 
an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse be-
steht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufälligen Zeugen, die den Wert des 
Gegenstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde 
weiter. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher An-
zeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist 
im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
 
Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus die-
sem Grund sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls sind die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene Drainageleitun-
gen und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen. Drainagen sind nicht an die öffentliche Niederschlagswasser-Kanalisa-
tion anzuschließen, sondern gesondert abzuführen. 
 
LAU-Anlagen (Lagerung, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen) 
oder HBV-Anlagen (Herstellen, Behandeln und Verwenden von wassergefährdenden 
Stoffen) haben auf der Grundlage des § 62 WHG i.V. mit der AwSV so zu erfolgen, 
dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
Prüfpflichtige Anlagen nach AwSV sind bei der unteren Wasserbehörde anzeigepflich-
tig. 
 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mit-
telbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, 
sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasser-
absenkungen während der Baumaßnahmen zu. 
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Der natürliche Abfluss wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück 
darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden bzw. 
zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstückes verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 
Für die Fahr- und Parkflächen innerhalb des Plangebietes sind Abwasserbehand-
lungsanlagen vorzusehen. 
 
Gemäß den immissionsschutzrechtlichen Untersuchungsergebnissen wird die Alarm-
ausfahrt der Feuerwehr mit einer Lichtsignalanlage gesichert. Für die Errichtung der 
notwendigen Lichtsignalanlage sind die erforderlichen Genehmigungen bei den zu-
ständigen Fachbehörden einzuholen. 
 
 
 
 
 
Kalkhorst, den 

Neick, Bürgermeister 
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Stellungnahme Behörde/TöB/Nachbargemeinde/Öffentlichkeit                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 1 

 
 
Die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belange oder 
Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht, keine Bedenken 
zur Planung geäußert oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V 

Forstamt Grevesmuhlen 

Wasser- und Bodenverband "Wallsteingraben-Küste" 

50Hertz 

e.dis AG 

GDMcom GmbH 

Hansewerk AG 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Stadt Klütz 

Stadt Dassow 

Gemeinde Roggenstorf 

 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
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 2 
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 3 

 
 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung dem Programmsatz 6.1 (1) 
RREP WM entspricht. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung dem Programmsatz 
3.1.3 (2) RREP WM entspricht. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet innerhalb eines Vor-
behaltsgebietes Landwirtschaft sowie in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus 
bzw. Tourismusschwerpunktraum befindet. Mit dem Planvorhaben werden 
keine landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen. Der ausgewiesene 
Parkplatz dienst einer touristischen Einrichtung. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit dem Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
 
Zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der § 13 wird aus der Präambel entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu IV. Begründung 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der Geltungsbereich wird geringfügig um einen Teil-
bereich des Flurstücks 284 bis an die Straße Neue Reihe erweitert. 
Die Anzahl von 25 Stellplätze ist lediglich eine Annahme, die von den Fachgut-
achtern Immissionsschutz für die Berechnungen zu Grunde gelegt wurde. Die 
tatsächliche Anzahl der Stellplätze wird im Rahmen der Ausführungs-/Geneh-
migungsplanung festgelegt werden. 
Der Hinweis auf die Stellungnahme der Straßenaufsichtsbehörde wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Antrag wurde 
erarbeitet und der unteren Naturschutzbehörde vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf § 14 LBauO M-V wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die grundsätzlichen Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
Die Hinweise zur Erreichbarkeit der bebaubaren Flächen werden zur Kenntnis 
genommen und im Genehmigungsverfahren berücksichtigt.  
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Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 
96 m³ pro Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Zur Sicherstellung 
einer aus-reichenden Löschwasserversorgung können die östlich und südwest-
lich des Geltungsbereiches befindlichen Teiche herangezogen werden. Die ca. 
100 m bzw. 180 m entfernten Teiche sind im Eigentum der Gemeinde und stel-
len ein Löschwasser-reservoir von jeweils über 96 m³ dar. Insgesamt kann da-
her der Löschwasserbedarf für den Grundschutz sichergestellt werden. 
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Zu untere Denkmalschutzbehörde  
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unteren Denkmalschutz-
behörde keine Änderungen vorzunehmen sind.  
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Zu 1. Wasserversorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben nicht durch Trinkwasser-
schutzzonen berührt wird. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Zweckverband Grevesmühlen eben-
falls als Träger öffentlicher Belange beteiligt wurde. 
 
Zu 2. Abwasserentsorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserbeseitigungspflicht auf den 
Zweckverband Grevesmühlen übertragen wurde. Der Zweckverband Greves-
mühlen wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Der Hinweis auf die Indirekteinleitgenehmigungspflicht wird zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der Genehmigungsplanung beachtet. 
 
Zu 3. Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zum neuen Wasser-
haushaltsgesetz und zur Bereinigung des Landeswassergesetzes zur Kennt-
nis. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 29.1 wird eine innerörtliche, bereits baulich vorbe-
lastete Fläche umgenutzt. Das Plangebiet stellt sich als brachgefallene bebaute 
Fläche und damit als städtebaulicher Missstand dar. Das Plangebiet ist nahezu 
vollständig versiegelt. Es befinden sich eine Lagerhalle und Betonplatten auf 
dem Gelände. Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine Nachnutzung der 
Brachfläche. Parallel zum Bebauungsplan wird durch das Architekturbüro 
Schneekloth die Hochbauplanung des Feuerwehrneubaus geplant. Ein Entwurf 
der geplanten Feuerwehr liegt bereits vor. Teilbereiche des Plangebietes, die 
bisher versiegelt sind, werden mit der Planung entsiegelt und künftig als Grün-
flächen genutzt. Entsprechend dem Baugrundgutachten (März 2022) ist eine 
vollständige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers aufgrund der 
anstehenden Böden nicht möglich. Dennoch werden die Entsiegelungen von 
Teilflächen es ermöglichen, anfallendes Niederschlagswasser in den kleinräu-
migen Wasserkreislauf zurückzuführen.  
Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes wurde durch das Ingenieurbüro Möl-
ler (August 2024) auch eine Wasserhaushaltsbilanzierung erarbeitet. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Wasserhaushaltsbilanz durch die Planung des Be-
bauungsplanes Nr. 29.1 zum vorhandenen Zustand deutlich verbessert wird.  
 
Die Ausführungen zur Abwasserbeseitigungspflicht sowie der Einstufung von 
Niederschlägen als Abwasser werden zur Kenntnis genommen. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden von der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. Für das Plangebiet wurde im Jahr 2022 ein Baugrundgutachten 
erstellt. Im Ergebnis des Gutachtens konnte ein hydrologisch ungünstiges Bau-
feld vorgefunden werden. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlags-
wassers nach DWA-A138 ist aufgrund der anstehenden überwiegend bindigen 
Böden nur bedingt möglich. Die Nutzung und Planung von Versickerungsanla-
gen ist nur unter Berücksichtigung entsprechender Notüberläufe möglich. Ins-
besondere bei Starkregen ist ein Kollabieren der Versickerungsanlagen nicht 
auszuschließen. Das gesammelte Niederschlagswasser ist demnach zu fassen 
und in eine geeignete Vorflut abzuleiten. 
 
Die Ausführungen und Hinweise auf entsprechende rechtliche Anforderungen 
werden von der Gemeinde zur Kenntnis genommen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29.1 ein Entwäs-
serungs-, Schmutzwasserableitungs-, Trinkwasserversorgungs- und Lösch-
wasserbereitstellungskonzept durch das Ingenieurbüro Möller erarbeitet wurde. 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt ebenfalls durch das Ingenieurbüro 
Möller die genannten Anforderungen werden daher im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung beachtet. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass für den Bebauungsplan Nr. 29.1 ein Entwässerungskonzept 
erarbeitet wurde, welches den Umgang mit dem anfallenden Niederschlags-
wasser darlegt. Die Niederschlagsentwässerung des Bebauungsplangebietes 
Nr. 29.1 kann durch den Bau einer geeigneten Rückhaltung umgesetzt werden. 
Zwangspunkte stellen die mögliche Ableitungsmenge in das vorhandene Sys-
tem, die Forderungen des Zweckverbandes Grevesmühlen und das Gelände 
dar. Vorhandene Drainagen sind zum Teil unbekannt. Der Abfluss von Draina-
gewasser ist in jedem Fall zu gewährleisten. 
Es werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

1. Bau eines zentralen Regenwasserkanals als Grundstücksanschluss 
mit Anbindung an das Kanalsystem in die Straße „Neue Reihe“, 

2. Vorsehen von unterirdisch angelegten Regenrückhaltungen, 
3. Vergrößerung der Haltung R1350-1300 von DN 300 auf DN 400. 

Es wird eine Rückhaltung von Niederschlagswasser im Plangebiet erfolgen. Die 
Dimensionierungen der Leitungen und Planungen der Rückhaltungen (Stauka-
nal oder Rigolenfüllkörper) erfolgen im Zuge der Ausführungsplanung. Der Bau 
eines Regenrückhaltebeckens ist nicht geplant. 
 
Die weiteren Hinweise der Niederschlagswasserbewirtschaftung werden zur 
Kenntnis genommen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Wasserbehörde der vorge-
legten Wasserbilanzierung folgt. 
 
Die Ausführungen zum Entwässerungskonzept werden zur Kenntnis genom-
men und diesen wird zugestimmt. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der unteren Wasserbehörde 
die Fahrfläche der Straße „Neue Reihe“ in die Kategorie I und damit als nicht 
behandlungsbedürftig eingestuft wird. Der Hinweise, dass im Bebauungsplan 
Abwasserbehandlungsanlagen vorzusehen und festzusetzen sind, wird zur 
Kenntnis genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass Festsetzungen einen 
bodenrechtlichen Bezug bedürfen. Dies liegt bei Abwasserbehandlungsanla-
gen nicht vor. Um die Hinweise der unteren Wasserbehörde dennoch im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen, wird ein entspre-
chender Hinweis in den Bebauungsplan Nr. 29.1 aufgenommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass den Drosseleinleitmengen und Rückhal-
tevolumen des Entwässerungskonzeptes gefolgt wird und diese dem Satzungs-
recht des Zweckverbandes unterliegen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung der Entwässerungsanlagen 
der Zustimmung des Zweckverbandes bedarf. Der Zweckverband Grevesmüh-
len hat der Planung grundsätzlich zugestimmt. Bezüglich der Abwasserentsor-
gung Niederschlagswasser weist der Zweckverband darauf hin, dass die final 
zu verfolgende Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers mit dem 
Zweckverband abzustimmen ist. Dies erfolgt im Rahmen der Ausführungspla-
nung. 
 
Der Hinweis zum natürlichen Abfluss wild abfließenden Wassers wird zur 
Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird eine Festsetzung zu den 
örtlichen Bauvorschriften aufgenommen, die die Errichtung von unbeschichte-
ten Metalldachflächen für unzulässig erklärt. 
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Zu 4. Gewässerschutz  
Die gegebenen Hinweise werden von der Gemeinde Kalkhorst zur Kenntnis 
genommen und beachtet.  
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu untere Immissionsschutzbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unteren Immissionsschutz-
behörde erheblich Bedenken bestehen, da die immissionsschutzrechtlichen 
Belange im Hinblick auf die Alarmausfahrt der Feuerwehr nicht ausreichend 
berücksichtigt wurden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich bei Feuerwehren immissions-
schutzrechtlich nicht um genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem zweiten 
Abschnitt des BimSchG handelt und sich die Betreiberpflichten aus dem § 22 
BImSchG ergeben. 
 
Der Auszug aus dem § 22 BImSchG wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf die vom Betrieb ausgehenden Lär-
mimmissionen die TA Lärm anzuwenden ist. 
 
Die Ausführungen der aktuellen Rechtsprechung zur Bewertung von Lärmim-
missionen von Notfalleinsätzen im Rahmen von Alarmausfahrten werden zur 
Kenntnis genommen. Weiter nimmt die Gemeinde zur Kenntnis, dass die Zu-
mutbarkeitsschwelle von 95 dB(A) nach Kenntnisstand der unteren Immissions-
schutzbehörde nur für Sirenen im Sinne des Zivilschutzes gilt und nicht auf 
Alarmausfahrten anwendbar ist.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass neben den Beurteilungspegeln auch 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für kurzzeitige Geräuschspitzen im Ein-
satzfall einzuhalten sind und dass dies gilt, solange die Feuerwehr sich noch 
auf dem Betriebsgrundstück befindet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V die Beurteilung der Geräuschimmissionen von Feuerwehren 
teilt. 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zur schalltechnischen Untersuchung wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräuschimmissionen in Sinne des BImSchG vorliegen. Weiter wird zur Kennt-
nis genommen, dass bisher keine möglichen Schallschutzmaßnahmen berück-
sichtigt wurden. 
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Die Ausführungen zum Nachbarschutz werden von der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der unteren Immissionsschutz-
behörde der durch die Planung verursachte immissionsschutzrechtliche Kon-
flikt unter Prüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen zu lösen ist. 
 
Die Hinweise zur Errichtung einer modernen, funkgesteuerten Ampelanlage 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Nachgang der förmlichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen erfolg-
ten Abstimmungen zwischen dem für den Schallimmissionsschutz beauftragten 
Ingenieurbüro und der unteren Immissionsschutzbehörde. Aus Sicht der unte-
ren Immissionsschutzbehörde kommen zum Schutz der angrenzenden Wohn-
bebauung zwei Lärmschutzmaßnahmen in Betracht. Zum einen besteht die 
Möglichkeit, eine Lärmschutzwand innerhalb des Plangebietes zu errichten, um 
die Immissionen der Alarmausfahrt durch das eingeschaltete Martinshorn des 
Einsatzfahrzeuges zu minimieren. Zum anderen besteht die Möglichkeit, wie 
bereits in der Stellungnahme der Immissionsschutzbehörde erläutert, eine 
Lichtsignalanlage für die Alarmausfahrt zu errichten. Im Falle eines Einsatzes 
würde das Martinshorn dann erst auf der Straße eingeschaltet werden und es 
käme zu keinen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen 
der Einsatzfahrzeuge im Sinne der TA Lärm.  
 
Im Rahmen der Abwägung hat sich die Gemeinde dazu entschieden, eine Licht-
signalanlage im Bereich der Alarmausfahrt zu errichten. Entsprechende Aus-
führungen wurden in die Hinweise des Bebauungsplanes Nr. 29.1 sowie in die 
Begründung übernommen. 
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Ein Antrag auf Genehmigung nach § 19 Abs. 2 NatSchAG M-V wurde bei der 
unteren Naturschutzbehörde eingereicht.  
 
Mit Schreiben vom 12.03.2025 erhielt die Gemeinde Kalkhorst von der unteren 
Naturschutzbehörde die Natruschutzgenehmigung zur Fällung von zwei Allee-
bäumen auf dem Flurstück 184/3 der Flur 2 in der Gemarkung Kalkhorst.  
 
 
 
 
Zu Artenschutz: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen, sofern die 
artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen vollständig als Hinweise 
bzw. den Teil B – Text in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnah-
men bereits vollständig in den Bebauungsplan übernommen wurden.  
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zum § 44 BNatSchG werden von der Ge-
meinde zur Kenntnis genommen und diesen wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und die Gemeinde stimmt 
diesen zu. 
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Zu Biotopschutz: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange des gesetzlichen Bio-
topschutzes berührt werden. 
 
 
Zu Natura 2000: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von der Planung keine Natura 2000-
Gebiete betroffen sind. 
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Zu untere Straßenverkehrsbehörde 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass gegen das Vorhaben aus 
straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Einwände erhoben werden.  
Die gegebenen Hinweise werden von der Gemeinde zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
 
 
 
 
Zu Straßenaufsichtsbehörde 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Mit der Fest-
setzung einer öffentliche Verkehrsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird 
lediglich zum Ausdruck gebracht, dass die Fläche zur Nutzung durch die Allge-
meinheit vorgesehen ist. Einer straßenrechtlichen Widmung wird mit der Fest-
setzung nicht vorgegriffen. Die straßenrechtliche Widmung hat in einem geson-
derten nachfolgenden Verfahren zu erfolgen. 
Es wird klargestellt, dass sich die Parkplatzfläche im Eigentum der Gemeinde 
Kalkhorst befindet. 
 
 
Die Gemeinde Kalkhorst möchte sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht darauf fest-
legen, ob der Parkplatz öffentlich i. S. d. straßenrechts gewidmet wird. Dies 
wird in einem dem Bebauungsplan nachfolgenden Verfahren erfolgen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gemeinde im Rahmen der Abwä-
gung dazu entschieden hat, die Alarmausfahrt der Feuerwehr mit einer Licht-
signalanlage zu sichern. Für die Errichtung der notwendigen Lichtsignalanlage 
sind die erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Fachbehörden 
einzuholen. Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan sowie in die Begründung 
aufgenommen. 
 
Zu Straßenbaulastträger 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Straßenbaulastträgers keine 
Einwände geäußert werden. 
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Zu FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Der Verweis auf die Schallimmissionsprognose wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen der Ergebnisse der 
schalltechnischen Untersuchung zur Kenntnis und stimmt diesen zu. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräuschimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht 
ausgeschlossen werden können. 
 
Der Hinweis auf aktive Schallschutzmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde weist darauf hin, dass im Nachgang der förmlichen Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligungen erfolgten Abstimmungen zwischen dem für 
den Schallimmissionsschutz beauftragten Ingenieurbüro und der unteren Im-
missionsschutzbehörde. Aus Sicht der unteren Immissionsschutzbehörde kom-
men zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung zwei Lärmschutzmaßnah-
men in Betracht. Zum einen besteht die Möglichkeit, eine Lärmschutzwand in-
nerhalb des Plangebietes zu errichten, um die Immissionen der Alarmausfahrt 
durch das eingeschaltete Martinshorn des Einsatzfahrzeuges zu minimieren. 
Zum anderen besteht die Möglichkeit, eine Lichtsignalanlage für die Alarmaus-
fahrt zu errichten. Im Falle eines Einsatzes würde das Martinshorn dann erst 
auf der Straße eingeschaltet werden und es käme zu keinen schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräuschimmissionen der Einsatzfahrzeuge im Sinne 
der TA Lärm.  
 
Im Rahmen der Abwägung hat sich die Gemeinde dazu entschieden, eine Licht-
signalanlage im Bereich der Alarmausfahrt zu errichten. Entsprechende Aus-
führungen wurden in die Hinweise des Bebauungsplanes Nr. 29.1 sowie in die 
Begründung übernommen. 
 
 
FD Kataster und Vermessung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden. 
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Zu 1. Landwirtschaft/ EU-Förderangelegenheiten  
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Hinweise oder Bedenken geäu-
ßert werden.  
 
Zu 2. Integrierte ländliche Entwicklung  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren 
zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und Bedenken deshalb 
nicht geäußert werden. 
 
Zu 3. Naturschutz, Wasser und Boden, 3.1 Naturschutz  
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass die genannten Belange nicht 
betroffen sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises Nordwestmecklenburg ebenfalls gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt 
wurde.  
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Zu 3.2 Wasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ordnung und wasser-
wirtschaftliche Anlagen nicht berührt werden und keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
Zu 3.3 Boden 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Altlasten- und Bodenschutzkatas-
tes M-V vom LUNG geführt wird und entsprechende Auskünfte dort erhältlich 
sind. 
Der nebenstehende Hinweis zum sachgerechten Umgang sowie zur Mitteilung 
der unteren Bodenschutzbehörde mit möglichen schädlichen Bodenverände-
rungen, Altlasten oder altlastenverdächtiger Flächen, wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Zu 4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich und seiner immis-
sionsschutz-/ abfallrelevanten Umgebung eine Anlage befindet, die nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt bzw. angezeigt wurde. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass sich die genannten Anlagen rund 550 m 
südöstlich des Plangebietes befindet und etliche Gebäude dazwischen liegen. 
Es wird von keiner Beeinträchtigung der Anlage oder Auswirkungen der Anlage 
auf das Plangebiet ausgegangen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Festpunkte der 
amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes M-V im Plangebiet be-
finden. Das Merkblatt wird beachtet. 
 
Der zuständige Landkreis NWM wurde ebenfalls beteiligt.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass in verkehrlicher, straßenbaulicher und 
straßenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken bestehen. 
 
Zu a) 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen 
der Genehmigungsplanung zu beachtet. Der Hinweis wird in die Begründung 
übernommen. 
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Zu b) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kompensation zugestimmt werden 
kann. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass sich die Kompensation der beiden zu fäl-
lenden Alleebäume im Planverfahren geändert hat. Die untere Naturschutzbe-
hörde hat einem Ausgleich durch Ersatzpflanzungen auf dem künftigen Feuer-
wehrgelände nicht zugestimmt. Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde sind 
Alleebäume in gleicher Art zu kompensieren. Der Ausgleich soll im Rahmen 
des laufenden Projektes zur Pflanzung von Linden entlang des auszubauenden 
Weges von Neuenhagen nach Harkensee auf gemeindeeigenen Flurstücken 
erfolgen. Die Flurstücke 32, 35 und 40 der Flur 2 in der Gemarkung Neuenha-
gen sind hierfür verfügbar und können entsprechend des geprüften Platzange-
botes vor Ort genutzt werden. Mit Schreiben vom 12.03.2025 erteilte die untere 
Naturschutzbehörde die Naturschutzgenehmigung zur Fällung von zwei Allee-
bäumen.  
 
Die Ergebnisse werden dem SBA übermittelt werden. 
 
Zu c) 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Lärmimmissio-
nen von der L 01 wurden gutachterlich berücksichtigt. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gemeinde im Rahmen der Abwä-
gung dazu entschieden hat, die Alarmausfahrt der Feuerwehr mit einer Licht-
signalanlage zu sichern. Für die Errichtung der notwendigen Lichtsignalanlage 
sind die erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Fachbehörden 
einzuholen. Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan sowie in die Begründung 
aufgenommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange nach BBergG 
sowie keine Belange nach EnWG in der Zuständigkeit des Bergamtes 
Stralsund berührt sind. 
 
Der Hinweis auf die Erdgashochdruckleitung wird zur Kenntnis genommen. Die 
Travenetz GmbH wurde ebenfalls nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass keine zu wahrenden Belange, 
keine Einwände und keine ergänzenden Anregungen vorgebracht werden.  
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1. 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
 

Die Ausführungen zu dem Planungsziel werden zur Kenntnis genommen und 
diesen wird zugestimmt. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband Grevesmühlen dem 
Bebauungsplan die grundsätzliche Zustimmung geben kann. 
 

Zu Allgemeines, 1. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Versorgung mit Trinkwasser und 
die Entsorgung des Abwassers durch die Anlagen des Zweckverbandes grund-
sätzlich gewährleistet ist. 
 

Zu 2. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Gemeinde ist aus pla-
nungsrechtlicher Sicht jedoch nicht ersichtlich, dass vor Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplanes eine Erschließungsvereinbarung zur Versorgung mit 
Trinkwasser bzw. Entsorgung des Abwassers des Gebietes vorliegen muss.  
 

Im Rahmen eines Bebauungsplanes ist eine gesicherte Erschließung nachzu-
weisen. Zu der gesicherten Erschließung gehört u. a. die Ver- und Entsorgung 
des Plangebietes. Der Zweckverband wies darauf hin, dass die Versorgung des 
Plangebietes mit Trinkwasser über die Anlagen des Zweckverbandes gewähr-
leistet werden kann. Darüber hinaus wurde der Umgang mit dem anfallenden 
Niederschlagswasser nachgewiesen. Weitere Vereinbarungen sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes, sodass seitens des Zweckverbandes Greves-
mühlen kein Anspruch auf die genannte Vereinbarung vor Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplanes Nr. 29.1 planungsrechtlich gefordert werden kann. 
 

Zu 3. 
Der Hinweis, dass alle Leitungen, die sich nicht im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsfläche befinden, in geeigneter Form zu sichern sind, wird zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich keine Leitungen außerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen befinden. 
 

Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten für eventuell notwendige 
Umverlegungen oder Änderungen an den Leitungsbeständen und Anlagen des 
Zweckverbandes der Erschließer bzw. Grundstückseigentümer zu tragen hat. 
 

Zu 5. 
Die Hinweise und Ausführungen des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 und die 
Planungsregeln für Wasserleitungen und Wasserrorhnetze W 403 werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungsplanung beachtet.  
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5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 7. 
Der Hinweis auf einen gesonderten Antrag und eine erforderliche Genehmi-
gung für den Bau und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage 
beim Zweckverband wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 8. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass alle Grundstücke dem Anschluss- und 
Benutzungszwang des Zweckverbandes unterliegen und entsprechend der 
Beitragssatzung im Abwasserbereich beitragspflichtig sind. 
 
Zu Löschwasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband Löschwasser nur im 
Rahmen seiner technischen Möglichkeiten bereitstellen kann und sich im Plan-
gebiet derzeit keine vertraglich gebundenen Hydranten zur Löschwasserver-
sorgung befinden. Wie bereits erläutert, erfolgt die Löschwasserversorgung 
über die vorhandenen Entnahmestellen. Südwestlich des Plangebietes, in einer 
Entfernung von rund 100 m befindet sich ein Löschwasserteich. Ein weiterer 
befindet sich ca. 180 m östlich des Plangebietes. Die Teiche befinden sich im 
Eigentum der Gemeinde und stellen ein Löschwasserreservoir von jeweils über 
96 m³ dar. Der löschwasserbedarf für den Grundschutz ist daher gesichert. 
 
Zu Wasserversorgung 
Die Ausführungen zur Wasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
Weitere Abstimmungen zur konkreten Versorgung des Plangebietes erfolgen 
im Rahmen der Ausführungsplanung. 
 
Die Hinweise zu einer möglichen Verlegung des Trinkwasseranschlusses des 
geplanten Feuerwehrgebäudes bzw. der alternativen Errichtung eines Zähler-
schachtes an der Grundstücksgrenze werden zur Kenntnis genommen. Hier 
erfolgen gesonderte Abstimmungen im Rahmen der Ausführungsplanung.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Herstellung eines Übungshydranten 
innerhalb der Kundenanlage erfolgen kann und zur Minderung der Abwasser-
gebühren eine zusätzliche Messeinrichtung innerhalb der Zuleitung zum Hyd-
ranten beim Zweckverband zu beantragen ist.  
 
Zu Abwasserentsorgung – Schmutzwasser 
Die Hinweise zur Abwasserentsorgung des anfallenden Schmutzwassers wer-
den zur Kenntnis genommen. 
Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass ein neuer Grundstücksanschluss zu 
verlegen ist und der Anschlusspunkt Schacht 70008S1130 ist.  
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Zu Abwasserentsorgung – Niederschlagswasser 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 29.1 die 
planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung eines Feuerwehrgebäu-
des geschaffen wird. Den Ausführungen zur Begrenzung der Versiegelung der 
jeweiligen Baugrundstücke kann die Gemeinde daher nicht folgen. Für die ge-
plante Feuerwehr ist eine maximale Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dar-
über hinaus wird darauf hingewiesen, dass mit der Planung eine brachliegende, 
vollversiegelte Fläche eine städtebauliche Nachnutzung erfährt. Teilbereiche 
des Plangebietes werden entsiegelt und die Wasserhaushaltsbilanzierung ver-
bessert sich mit der beabsichtigten Planung.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Rahmenbedingungen der bestehen-
den wasserrechtlichen Erlaubnis einzuhalten sind. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die final zu verfolgende Variante der 
Niederschlagsentwässerung mit dem Zweckverband abzustimmen ist. Es wird 
darauf hingewiesen, dass dies im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass jede weiterführende Planung und Ände-
rung mit dem Zweckverband erneut abzustimmen sind. 
 
Die Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Der vorhandene Leitungsbe-
stand befindet sich vollumfänglich innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 
  

61 von 66 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TöB/Nachbargemeinde/Öffentlichkeit                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung ergänzt. 
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Die überlassenen Planunterlagen werden nur zu internen Zwecken verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. Der Leitungsbestand in der Anlage wird be-
achtet und in die Planzeichnung übernommen. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Telekom keine 
Einwände bestehen, wenn die erforderlichen Unterhaltungs- und Erweiterungs-
maßnahmen am ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich sind. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bestand und der Betrieb der vor-
handenen TK-Linien weiterhin gewährleistet bleiben müssen. 
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Die nebenstehenden Hinweise zum Kabelschutz bei der Bauausführung wer-
den beachtet.  
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Die Bestandspläne werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Der Hinweis auf die Schutzanweisung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Eine Handschachtung kann im Rahmen der Bauausführung durchgeführt wer-
den, wenn diese erforderlich wird. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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